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Index

L34009 Abgabenordnung Wien

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

ABGB §1298;

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

Rechtssatz

Die Betrauung eines Steuerberaters mit der Wahrnehmung abgabenrechtlicher P?ichten entbindet den Vertreter nach

§ 54 Wr LAO, wenn er seinen zumutbaren Informationsp?ichten und/oder Überwachungsp?ichten nicht nachkommt,

von seinen P?ichten nicht (Hinweis: E 2.8.1995, 94/13/0095). Es ist Sache des Vertreters darzutun, daß er alles ihm

Zumutbare getan hat, um etwaige Versäumnisse des Steuerberaters bei der Wahrnehmung der Erklärungsp?ichten

iZm Selbstbemessungsabgaben und bei der Abgabenentrichtung festzustellen und die Rückstände unverzüglich zu

begleichen (zur Behauptungslast und Konkretisierungslast dessen, der eine ihm obliegende P?icht nicht erfüllt -

Hinweis: E 24.9.1954, 137/52, VwSlg 1003 F/1954; vgl § 1298 ABGB).
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